
Antrag A 2 

Satzungsänderung 

Pflichtbesetzung des Finanzreferenten 

 

Mit diesem Antrag fordern wir, dass der Posten des Finanzreferenten besetzt werden muss. 

Übernimmt eine Person aus dem Vorstand den Posten, so muss die betreffende Person, die nun die 

Tätigkeiten eines Finanzreferenten übernimmt,  den ursprünglichen Posten aufgeben. 

Forderung 

 

Da das letzte Jahr gezeigt hat, dass die Arbeiten ohne festen Finanzreferenten stark erschwert 

worden sind, ist es notwendig, dass der Posten des Finanzreferenten unbedingt besetzt werden 

muss. Unsere Satzung sieht zwar vor, dass ein Finanzreferent gewählt wird, so ist die Besetzung des 

Postens jedoch keine Pflicht. Um die Probleme der Vergangenheit auch in Zukunft zu vermeiden, 

muss mit dem Beschluss dieses Antrages ein Zeichen gesetzt werden. Schließlich ist es unsere 

Aufgabe, die zukünftigen Unterbezirksvorstände vor Fehler der Vergangenheit zu schützen. 

Begründung 
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